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zur planmäßigen Organisierung der wechselseitigen Be
ziehungen der Betriebe erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, insbesondere Orientierungs- und Kennziffern 
zu übergeben sowie Bilanzen und, soweit erforderlich. 
Lieferpläne zu erarbeiten. Bei der Ausarbeitung, Ab
stimmung und Bestätigung der Pläne und Bilanzen 
sind die abgeschlossenen Wirtschaftsverträge zu be
achten.

(2) Die WB sind verpflichtet, die Voraussetzungen 
für die Zusammenarbeit der Betriebe bei der Vorbe
reitung, dem Abschluß und der Erfüllung der Wirt
schaftsverträge zu schaffen. Sie haben insbesondere 
die ihnen unterstellten und zugeordneten Betriebe bei 
der Vorbereitung und der Erfüllung der Wirtschafts
verträge anzuleiten, zu unterstützen und zu kontrol
lieren.

Koordinierungsvereinbarungen

§27

(1) Die WB sollen in Verwirklichung ihrer Verant
wortung für Forschung und Entwicklung, Projektie
rung, Produktion und Absatz sowie für die Erzeugnis
gruppenarbeit in ihrem Bereich oder Zweig Verein
barungen mit dem Ziel abschließen, die Beziehungen 
zwischen den Betrieben ihrer Bereiche oder Zweige zu 
koordinieren (Koordinierungsvereinbarungen).

(2) Koordinierungsvereinbarungen können auch zwi
schen WB und staatlichen Organen sowie Betrieben 
abgeschlossen werden, soweit diese überbetriebliche 
Planungs- und Leitungsfunktionen ausüben oder durch 
ihre WB besonders ermächtigt wurden.

§28

In den Koordinierungsvereinbarungen regeln deren 
Partner ihre Zusammenarbeit und vereinbaren Maß
nahmen zur Organisierung der wechselseitigen Bezie
hungen ihrer Betriebe. Hierzu gehören insbesondere 
Vereinbarungen über:

1. die Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts in der Produktion, die Neu- und Wei
terentwicklung von Erzeugnissen und deren Über
führung in die Produktion;

2. die Erhöhung und Sicherung der Qualität;

3. die gemeinsame Bedarfsermittlung und Markt
forschung sowie die Sicherung des Absatzes;

4. die Art und Weise und den Zeitpunkt der Über
gabe staatlicher Aufgaben an die Betriebe;

5. die Benennung der Betriebe, die in Vorbereitung 
der Bilanzen oder auf deren Grundlage als Lei
stender oder Auftraggeber Wirtschaftsverträge ab
zuschließen haben;

6. andere zweig- und erzeugnisbedingte Festlegungen, 
die Inhalt der von den Betrieben abzuschließenden 
Wirtschaftsverträge werden;

7. die Zahlungsbedingungen und über die Entwick
lung der Preise und Kosten für einzelne Erzeug
nisse und Leistungen im Rahmen der gesetzlichen 
Preise sowie die Preiszu- und -abschtäge für die 
Leistungen der Betriebe;

8. die Sanktionen wegen Pflichtverletzungen aus 
Wirtschaftsverträgen;

9. die Sanktionen wegen Pflichtverletzungen aus der 
Koordinierungsvereinbarung;

10. die Voraussetzungen und Fristen für den Abschluß 
von Wirtschaftsverträgen und die Vertragszeit
räume.

§29

(1) Ein Partner, der die in der Koordinierungsverein
barung übernommenen Pflichten verletzt, ist dem ande
ren Partner zum Ersatz des dadurch entstandenen Scha
dens verpflichtet.

(2) Ist für die Verletzung von Pflichten aus der 
Koordinierungsvereinbarung ein normierter Betrag ver
einbart oder festgelegt worden, so kann Ersatz des dar
über hinausgehenden Schadens nur gefordert werden, 
wenn das besonders vereinbart wurde.

(3) Auf die Verpflichtung zur Zahlung von Schaden
ersatz finden die Vorschriften über die materielle Ver
antwortlichkeit der Betriebe entsprechende Anwendung.

§30

Abschluß von Wirtschaftsverträgen durch WB

(1) Die WB sind im Rahmen ihrer Verantwortung 
für Produktion und Absatz der ihnen unterstellten Be
triebe sowie für die Sicherung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts des Industriezweiges berechtigt. 
Wirtschaftsverträge, insbesondere über die Lieferung 
von Erzeugnissen für den Export und über wissen
schaftlich-technische Leistungen, abzuschließen. Werden 
über derartige Leistungen Festlegungen in Koordinie
rungsvereinbarungen getroffen, so finden die für die 
jeweilige Art der Leistung geltenden Vorschriften über 
Wirtschaftsverträge Anwendung.

(2) Die von den WB abgeschlossenen Wirtschafts
verträge begründen unmittelbare Rechte und Pflichten 
für die Betriebe nur dann, wenn das ausdrücklich ver
einbart worden ist. Es kann auch vereinbart werden, 
daß WB und unterstellte Betriebe gemeinsam Rechte 
und Pflichten erwerben.

2. U n t e r a b s c h n i t t  

Aufgaben anderer wirtschaftsleitender Organe

§31 .

Planung und Leitung der Kooperation

Sind anderen wirtschaftsleitenden Organen als den 
WB Betriebe unterstellt oder zugeordnet, so finden 
auf die Organisierung der wechselseitigen Beziehungen 
dieser Betriebe die §§ 26 bis 30 entsprechende Anwen
dung.

§ 32

Durchsetzung von Koordinierungsvereinbarungen

(1) Die zentralen staatlichen Organe sind verpflichtet, 
die systematische Anwendung von Koordinierungsver
einbarungen zu gewährleisten.


